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Vorwort

Der Gesetzgeber hat ersichtlich ein Erfolgsmodell geschaffen, als er das Wohnungseigentumsgesetz
1951, juristisches Neuland betretend, zur Linderung der Wohnungsnot einführte. Inzwischen gibt
es in Deutschland rund 3 Millionen Wohnungseigentümergemeinschaften mit über 10 Millionen
Eigentumswohnungen. Nachdem das Gesetz jahrzehntelang kaum eine Änderung erfahren hatte,
brachte die WEG-Reform 2007 einige Neuerungen, zu denen insbesondere die Rechtsfähigkeit der
Wohnungseigentümergemeinschaft gehörte. Allerdings wurde der Gemeinschaft zugleich eine nicht
widerspruchsfreie Sonderstellung zwischen Sachen- und Gesellschaftsrecht zugewiesen. Ein weite-
res Defizit der WEG-Reform 2007 bestand darin, dass trotz gegenteiliger Zielsetzung die „verände-
rungsfeindliche“ Tendenz des Gesetzes fortbestand, was sich als Hemmschuh für die Energiewende,
insbesondere für die Ausbreitung der Elektromobilität erwies. Dieser Umstand war der Anlass für
eine weitere, diesmal grundlegende Gesetzesänderung: die WEG-Reform 2020, die in Gestalt des
„Gesetzes zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsge-
setzes (WEMoG)“ am 1.12.2020 in Kraft getreten ist. Im Gegensatz zu teilweise unsachlicher
Fundamentalkritik, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens laut wurde (so meinte die AfD in
der Reform einen Beweis dafür zu sehen, dass die Bundesregierung ihre Bürger in Armut und
ökonomischer Abhängigkeit halten wolle), stellt das WEMoG einen dogmatisch durchdachten und
stimmigen „Wurf“ dar, der zahlreiche Probleme des alten Rechts mit dem berühmten „Federstrich
des Gesetzgebers“ beseitigte. Strukturell ist das Wohnungseigentumsrecht jetzt dem (sonstigen)
Gesellschaftsrecht angenähert. Die Reform hat damit die Erwartung erfüllt, die im Vorwort zur
Vorauflage dieses Buches geäußert wurde: „Zunehmend gewinnt die Erkenntnis an Boden, dass
das Wohnungseigentumsgesetz trotz des sachenrechtlichen Ursprungs des Wohnungseigentums
nicht als ‚Nebengesetz‘ des BGB, sondern als Teil des Gesellschaftsrechts einzuordnen ist. Struktu-
rell unterscheidet sich der rechtsfähige Verband ‚Wohnungseigentümergemeinschaft‘ kaum von
anderen Verbänden (GmbH, AG).“

Das Wohnungseigentumsrecht bleibt auch in der reformierten Fassung eine schwierige Spezial-
materie. Deshalb will dieses Buch Rechtsanwälten, Richtern, Verwaltern und interessierten Woh-
nungseigentümern eine praktische Hilfestellung bieten. Es stellt die Rechtslage kompakt und
praxisbezogen dar und verzichtet auf eine ausführliche Erörterung dogmatischer Streitfragen. Das
bedeutet indes nicht, dass Probleme übergangen oder gar die eigene Meinung des Verfassers
verschwiegen werden würde. Zahlreiche Fallbeispiele dienen der Verständlichkeit, und die vielfälti-
gen Muster (Beschlüsse, Anträge, Klagen, Verwaltervertrag usw.) erhöhen den Nutzen. In den
Fußnoten werden die aktuellsten einschlägigen Gerichtsentscheidungen aufgeführt; Literatur wird
zitiert, soweit dies zur Vertiefung des jeweils erörterten Themas sinnvoll erscheint. Den Fußnoten
lassen sich somit in jedem Fall ausreichende Nachweise für weitere Informationen (zu Detailfragen,
gerichtlicher Kasuistik oder wissenschaftlichem Diskurs) entnehmen. Der Abdruck von Gesetzes-
texten unterbleibt aus Platzgründen; es ist deshalb sinnvoll (und via Internet problemlos möglich),
die einschlägigen Gesetzestexte zur Hand zu haben.

Literatur und Rechtsprechung sind bis April 2022 berücksichtigt.

Tübingen, im Juni 2022 Dr. David Greiner
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zutr. zutreffend
ZflR Zeitschrift für Immobilienrecht
ZMR Zeitschrift für Miet- und Raumrecht
ZVG Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung
ZWE Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht
ZwVwV Zwangsverwalterverordnung
zzgl. zuzüglich
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§ 1

§ 1 Entstehung und Grundlagen des Wohnungs-
eigentums

A. Die Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft

I. Die Begründung von Wohnungseigentum

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit einem Anteil
am Gemeinschaftseigentum (§ 1 Abs. 2 WEG). Sondereigentum kann nicht nur an Wohnräumen
bestehen, sondern auch an Räumen, die nicht Wohnzwecken dienen, bspw. Büro- oder Gewerbe-
flächen. In diesen Fällen spricht das Gesetz von Teileigentum (§ 1 Abs. 3 WEG). Für das Teil-
eigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum entsprechend (§ 1 Abs. 6 WEG).
Bedeutung kommt der Differenzierung nur im Hinblick auf die jeweils zulässige Nutzung zu
(→ § 3 Rdn 3).

Gem. § 3 Abs. 1 WEG können mehrere Personen, die Eigentümer eines Grundstücks sind, Woh-
nungseigentum durch die „vertragliche Einräumung von Sondereigentum“, also durch Teilungs-
vertrag, entstehen lassen. Der historische Gesetzgeber (1951) hielt die Entstehung durch Teilungs-
vertrag für den Regelfall. Der heutige Regelfall ist aber die Teilung des Grundstücks gem. § 8
WEG durch die Teilungserklärung des (Allein-)Eigentümers, bei dem es sich meistens um einen
Bauträger handelt. Ob Wohnungseigentum durch Teilungsvertrag oder durch Teilungserklärung
entsteht, macht im Ergebnis fast keinen Unterschied. Gem. § 8 Abs. 2 WEG gelten nämlich die
Bestimmungen über Entstehung von Wohnungseigentum durch vertragliche Einräumung bei der
Entstehung durch Teilung entsprechend.

Die Entstehung von Wohnungseigentum beim Neubau vollzieht sich bei der Teilung durch den
Alleineigentümer (im Folgenden „Bauträger“ genannt) im Überblick wie folgt: Der Bauträger
beauftragt einen Architekten mit der Fertigung von Bauplänen für die Wohnanlage, und zwar
mindestens bis zur Stufe der sog. Genehmigungsplanung.1 Die Genehmigungsplanung beinhaltet
Bauzeichnungen (Grundrisse aller Stockwerke sowie Schnitte und Ansichten des Gebäudes) im
Maßstab von mindestens 1:100. Sie ist nicht nur die Grundlage für den Antrag auf Erteilung
der Baugenehmigung, sondern auch für den Aufteilungsplan i.S.v. § 7 Abs. 4 Nr. 1 WEG. Der
Aufteilungsplan entsteht, indem in die Baupläne die Sondereigentumseinheiten eingezeichnet und
jeweils mit einer eigenen Nummer versehen werden.2 Seine Aufgabe ist es, die Aufteilung des
Gebäudes sowie die Lage und Größe des Sondereigentums und der im gemeinschaftlichen Eigen-
tum stehenden Gebäudeteile ersichtlich zu machen, nicht aber, die Rechte der Wohnungseigentümer
(in Bezug auf Nutzung, Ausstattung usw.) zu erweitern oder zu beschränken. Ob der Aufteilungs-
plan darüber hinaus für die Bestimmung des baulichen „Sollzustands“ der Anlage Bedeutung hat,
ist fraglich (→ § 6 Rdn 44). Nutzungsvorschläge des planenden Architekten im Aufteilungsplan
(z.B. „Laden“ für ein Teileigentum oder „Schlafen“ für ein Zimmer einer Wohnung) sind jedenfalls
unverbindlich.3

Gem. § 3 Abs. 3 WEG müssen Sondereigentumseinheiten in sich abgeschlossen und Stellplätze
und Freiflächen, soweit sie dem Sondereigentum zugewiesen sind, durch Maßangaben im Auf-

1 Leistungsphase 4 des Leistungsbilds „Gebäude und Innenräume“ gem. Anlage 10 zu § 34 HOAI.
2 Einzelheiten regelt die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem

Wohnungseigentumsgesetz“ (AVA) in der Fassung vom 6.7.2021.
3 BGH v. 16.11.2012 – V ZR 246/11, ZMR 2013, 452.
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teilungsplan bestimmt sein. Die Abgeschlossenheit einer Wohnung setzt voraus, dass sie baulich
vollkommen von fremden Wohnungen und Räumen abgetrennt ist und einen eigenen abschließba-
ren Zugang hat; auch zum Sondereigentum gehörende „Nebenräume“ (z.B. Kellerverschläge)
müssen abschließbar sein.4 Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, wird gem. § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG
auf Antrag hin vom Baurechtsamt geprüft und durch einen entsprechenden Stempel oder Vermerk
auf dem Aufteilungsplan bescheinigt. Das Grundbuchamt (dem die Bescheinigung später zwecks
Anlage der Wohnungsgrundbücher vorgelegt (→§ 1 Rdn 10) ist weder berechtigt noch verpflichtet,
die Bescheinigung des Baurechtsamts zu überprüfen oder infrage zu stellen.5 Der für die Bescheini-
gung früher übliche Begriff der Abgeschlossenheitsbescheinigung ist heute nicht mehr ganz
zutreffend, weil eben nicht nur die Abgeschlossenheit von Räumen, sondern auch das Vorhanden-
sein der für Stellplätze und Freiflächen erforderlichen Maßangaben bescheinigt wird. Soweit
Sondereigentum an Tiefgaragenstellplätzen nach dem früherem Recht bereits wirksam entstanden
ist (was keine Maßangaben im Aufteilungsplan, sondern gem. § 3 Abs. 2 S. 2 WEG a.F. „dauerhafte
Markierungen“ erforderte), bleibt es selbstverständlich dabei.

Eine Grenzüberschreitung in Form des „überhängenden Überbaus“ (wenn z.B. ein Balkon des
WEG-Gebäudes in das Nachbargrundstück ragt) soll der Begründung von Wohnungseigentum
nicht entgegenstehen.6 Auch Tiefgaragen (als baulicher Bestandteil einer Wohnungseigentümer-
gemeinschaft oder als eigene Teileigentümergemeinschaft) dürfen sich auf Nachbargrundstücke
erstrecken, sofern der Überbau (real: „Unterbau“) durch eine entsprechende Grunddienstbarkeit
gesichert ist.7 Es soll sogar möglich sein, dass eine unter zwei Gebäuden befindliche Tiefgarage
keinem der Gebäude als „Stammgrundstück“ zugeordnet ist, sondern an der Grundstücksgrenze
eine fiktive „Luftschranke“ die Tiefgarage eigentumsrechtlich trennt.8

Unter Bezugnahme auf den Aufteilungsplan erklärt der Bauträger vor einem Notar die Teilung des
Grundstücks.9 Die Teilungserklärung (im engeren Sinne) enthält die Bildung von Miteigentums-
anteilen und deren Verbindung mit Sondereigentum, praktisch also die Auflistung und Beschrei-
bung der entstehenden Einheiten. Obwohl der Miteigentumsanteil als gesetzlicher Maßstab für die
Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten (§ 16 Abs. 2 S. 1 WEG) von großer Bedeutung ist, hat
der Bauträger bei der Festlegung der Anteile freie Hand. Es ist zwar üblich und zweckmäßig, dass
die Miteigentumsanteile den Wohnflächen entsprechen, aber nicht zwingend.10

Die Urkunde „Teilungserklärung“ enthält i.d.R. im Anschluss an den formellen (sachenrechtlichen)
Teil auch noch Bestimmungen materieller Art, die mit der Grundstücksteilung i.S.v. § 8 WEG
nichts zu tun haben. Bei solchen Bestimmungen handelt es sich um „Vereinbarungen über das
Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander“ i.S.d. §§ 5 Abs. 4, 10 Abs. 1 S. 2 WEG, für
die sich in der Praxis der Begriff Gemeinschaftsordnung durchgesetzt hat. Mit einer Gemein-
schaftsordnung wird ähnlich einer Satzung die Grundlage für das Zusammenleben der Wohnungs-
eigentümer gelegt. Zwar stellen die Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes bereits eine

4 Einzelheiten regelt die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz (AVA)“ in der Fassung vom 6.7.2021. Ausführlich zum Prüfungsverfahren z.B. OLG Frankfurt
v. 23.10.2017 – 20 W 302/16, ZWE 2018, 160.

5 OLG Frankfurt/M v. 7.4.2011 – 20 W 156/11, ZWE 2012, 34; OLG Zweibrücken v. 23.2.2001 – 3 W 39/01, ZMR
2001, 663, Rn 7.

6 KG Berlin v. 23.7.2015 – 1 W 759/15, ZWE 2015, 361.
7 OLG Stuttgart v. 5.7.2011 – 8 W 229/11, ZWE 2011, 410. Ausführlich hierzu und allgemein zu „grundstücksübergrei-

fenden Gemeinschaftsanlagen“ Berg, RNotZ 2018, 505.
8 KG Berlin v. 10.9.2019 – 1 W 127/19, ZWE 2020, 179. Beachtliche Kritik hieran übt Hügel, ZWE 2020, 174.
9 Erforderlich ist gem. § 29 GBO mindestens die notarielle Beglaubigung der Unterschrift des teilenden Eigentümers

unter der Urkunde. In der Praxis erfolgt aber i.d.R. die Beurkundung i.S.d. §§ 8 ff. BeurkG, sog. Protokollform.
10 BGH v. 7.10.2004 – V ZB 22/04, ZMR 2004, 834, Rn 26.
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„Grundordnung“ zur Verfügung, auf deren Basis eine Gemeinschaft problemlos existieren kann.
Aber die Aufstellung einer Gemeinschaftsordnung, die in Wiederholung, Ergänzung oder Abwei-
chung von den gesetzlichen Bestimmungen die Grundlage einer konkreten Gemeinschaft bildet,
ist trotzdem üblich. Die Gemeinschaftsordnung hat zwingend die Rechtsnatur einer Vereinbarung,
was zur Folge hat, dass sie – vorbehaltlich gesetzlicher oder vereinbarter Beschlusskompetenzen –
auch nur durch Vereinbarung geändert werden kann. Bis zur WEG-Reform 2020 war es nicht
unüblich, in die Gemeinschaftsordnung die Erstverwalterbestellung und/oder eine Hausordnung
aufzunehmen; auch heutzutage halten manche Notare das noch für sinnvoll. Davon ist aber abzura-
ten. Eine Erstverwalterbestellung in der Gemeinschaftsordnung ist unwirksam, zumindest überflüs-
sig (→ § 10 Rdn 81). Abgesehen davon gehören weder die Erstverwalterbestellung noch eine
Hausordnung (oder einzelne Hausordnungsregelungen) in die Gemeinschaftsordnung. Regelungen
dieses Inhalts stellen in der auf das dauerhafte Zusammenleben der Wohnungseigentümer bezoge-
nen Gemeinschaftsordnung einen Fremdkörper dar.11 Es sind nämlich Regelungen zu konkreten
Verwaltungsangelegenheiten, die erkennbar keine unveränderliche Dauerwirkung, sondern den
„Charakter eines Beschlusses“ haben. Man betrachtet sie deshalb als Vereinbarungen „in Be-
schlussangelegenheiten“; in anderen Worten beinhalten diese Regelungen eine konkludente Öff-
nungsklausel.12 Das heißt konkret, dass davon durch Mehrheitsbeschluss abgewichen werden
kann.

Meistens wird auch die Baubeschreibung, die eigentlich zum Kaufvertrag gehört (→ § 5 Rdn 6),
zum Bestandteil der Teilungserklärung gemacht. Nötig ist das zwar nicht, denn die Teilungserklä-
rung hat nicht den Zweck, das Gebäude vollinhaltlich zu beschreiben; aber es ist sinnvoll. Die
Gemeinschaft hat den Vorteil, dass damit der Soll-Zustand des Gebäudes nicht nur im Verhältnis
der Erwerber zum Bauträger, sondern auch im Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander
fixiert wird, und der Bauträger hat den Vorteil, dass er in den Kaufverträgen zur Objektbeschreibung
nur noch auf die Teilungserklärung verweisen muss.

Die vorgenannten Regelungsbereiche (sachenrechtliche Erklärungen = Teilungserklärung im enge-
ren Sinne, Vereinbarungen allgemein und ggf. Vereinbarungen in Beschlussangelegenheiten, Bau-
beschreibung) werden aus praktischen Gründen in einer einheitlichen Urkunde (der Teilungserklä-
rung im weiteren Sinne) zusammengefasst. Eine Gliederung und Trennung der verschiedenen
Regelungsbereiche innerhalb der Urkunde ist zwar sinnvoll, aber leider nicht immer anzutreffen.
Wenn in der Praxis von der „Teilungserklärung“ die Rede ist, ist damit meistens die Teilungserklä-
rung im weiteren Sinne gemeint.

Der Notar reicht die Teilungserklärung sowie den vom Baurechtsamt gem. § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG
bestätigten Aufteilungsplan zusammen mit der Eintragungsbewilligung des Bauträgers beim
Grundbuchamt ein. Dieses prüft die Übereinstimmung von Aufteilungsplans und Teilungserklä-
rung, nicht aber die Übereinstimmung des Aufteilungsplans mit der (zum Zeitpunkt der Grundbuch-
eintragung i.d.R. noch nicht existenten) Bauausführung (→ § 1 Rdn 100). Wenn die Eintragungs-
voraussetzungen vorliegen, schließt das Grundbuchamt das bisherige Grundbuch des Grundstücks
und legt stattdessen für jede Wohnung ein eigenes Grundbuchblatt an (§ 7 Abs. 1 WEG). Ein
„Zentralgrundbuch“ für die ganze WEG gibt es leider nicht; entsprechende Vorschläge wurden
vom Gesetzgeber der WEG-Reform 2020 leider nicht aufgegriffen.13 Mit der Anlegung des Woh-

11 BGH v. 20.11.2020 – V ZR 196/19, ZMR 2021, 405 mit Hinweis auf BeckOGK/Greiner, § 26 WEG, Rn 136.
12 BeckOK WEG/Müller, § 10 Rn 68. Es wird auch vertreten, es handele sich um „Regelungen, die nur formeller Teil

der Teilungserklärung sind“, die aber materiell nicht die Qualität von Vereinbarungen, sondern von Beschlüssen
haben.

13 Dazu Becker/Schneider, ZfIR 2020, 281 (295).
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nungsgrundbuchblatts entsteht sowohl das Wohnungseigentum (als zunächst substanzloses, aber
verkehrsfähiges Recht) als auch die Wohnungseigentümergemeinschaft (als Rechtsperson), auch
wenn das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nur „auf dem Papier steht“.14

§ 7 Absatz 3 WEG ermöglicht zur näheren Beschreibung einer Grundbucheintragung die Bezug-
nahme auf die zugrunde liegende Eintragungsbewilligung, die ein Teil der „Grundakten“ ist. So
werden insbesondere die Teilungserklärung und etwaige Änderungen derselben, z.B. die nachträgli-
che Zuweisung von Sondernutzungsrechten (→ § 1 Rdn 118), im Grundbuch nur (ggf. schlagwort-
artig) erwähnt. Nur Veräußerungsbeschränkungen und die Haftung von Sondernachfolgern für
Geldschulden sind gem. § 7 Abs. 3 S. 2 WEG ausdrücklich einzutragen. Wer also die Grundbuch-
lage vollständig erfahren will, muss in die der Eintragungsbewilligung zugrunde liegenden Unterla-
gen Einsicht nehmen, d.h. sich Auszüge übersenden lassen.15 Ganz gleich, ob die Übersendung
eines Grundbuchauszugs oder anderer Dokumente aus den Grundakten beantragt wird, in jedem
Fall setzt die Grundbucheinsicht gem. § 19 GBO ein „berechtigtes Interesse“ voraus. Ein solches
berechtigtes Interesse auf Einsicht in die Wohnungsgrundbücher der Anlage haben generell und
auch ohne konkreten Anlass sowohl die WEG (bzw. deren Organ, der Verwalter), als auch alle
Miteigentümer. Streitig ist nur, ob das Einsichtsrecht auf das Bestandsverzeichnis (Objektangaben)
und die Abteilung I (Eigentümerangaben) beschränkt ist,16 oder ob es – so m.E. richtig – auch die
Abteilungen II (Lasten und Beschränkungen) und III (Grundpfandrechte) umfasst, sodass ein
vollständiger Grundbuchauszug zu übersenden ist.17 Abzulehnen ist jedenfalls die Auffassung,18

wonach die Miteigentümer (ohne Darlegung eines besonderen Interesses) prinzipiell kein Einsichts-
recht haben, sondern auf das Einsichtsrecht des Verwalters verwiesen werden. Abgesehen davon,
dass das Grundbuch schon generell nicht derartig zur „geheimen Verschlusssache“ gemacht werden
sollte,19 ist der Verweis auf das Einsichtsrecht des Verwalters sinnlos, weil ein Eigentümer infolge
des Rechts auf Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen (→ § 10 Rdn 249) dann eben auf
diesem Weg Kenntnis vom Grundbuchinhalt erlangen kann. Wenn die Grundbucheinsicht von
einem (von der WEG bzw. dem Verwalter oder von einem Miteigentümer) beauftragten Rechtsan-
walt beantragt wird, muss dieser gem. § 11 S. 4 FamFG keine Vollmacht vorlegen; im Fall
der Beauftragung durch die WEG muss auch nicht etwa die Verwalterbestellung nachgewiesen
werden.20

II. Die Wohnungseigentümergemeinschaft in der Begründungsphase

1. Zeitraum vor dem Erstbezug: Die Ein-Personen-Gemeinschaft

Die Wohnungseigentümergemeinschaft (im Folgenden: „Gemeinschaft“ oder „WEG“ genannt)
entsteht gem. § 9a Abs. 1 Satz 2 WEG mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher. Im Normalfall

14 Die Auffassung, dass das Sondereigentum erst mit der Errichtung der Raumeinheiten entstehe (OLG Frankfurt v.
4.4.2011 – 20 W 75/08, ZMR 2012, 30, Rn 50) ist inkonsequent und deshalb abzulehnen (zutr. M. Müller, ZWE
2019, 407; BeckOGK/Müller, § 2 Rn 27). Die Frage ist allerdings fast nur von akademischer Bedeutung.

15 Ausführlich zum Thema Schneider, Verwalter und Grundbuch, ZWE 2014, 349.
16 KG v. 3.4.2014 – 1 W 83/13, ZWE 2014, 310; OLG München v. 9.10.2015 – 34 Wx 184/15, IMR 2016, 25.
17 OLG Düsseldorf v. 15.10.1986 – 3 Wx 340/86, NJW 1987, 1651; Demharter, GBO, 29. Aufl. 2014, § 12 Rn 9. Offen

gelassen von OLG Bremen v. 7.2.2020 – 3 W 1/20, ZMR 2020, 527.
18 OLG Hamm v. 17.6.2015 – 15 W 210/14, ZWE 2015, 361; Hügel/Wilsch, GBO, 3. Aufl. 2016, § 12 Rn 93.
19 KG v. 21.1.2016 – 1 W 6/16, ZMR 2016, 385, Rn 7: „§ 12 Abs. 1 GBO bezweckt nicht in erster Linie einen

Geheimnisschutz, sondern zielt auf Publizität.“ Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in Österreich das Grundbuch
für jedermann online zugänglich ist, erscheint die deutsche Geheimniskrämerei nur noch absurd.

20 OLG Stuttgart v. 21.3. 2019 – 8 W 88/19, ZMR 2019, 428; KG v. 6.5.2014 – 1 W 229/14, Rpfleger 2014, 665,
Rn 9; Demharter, GBO, 29. Aufl. 2014, § 12 Rn 19. Das wird von Grundbuchämtern nicht selten verkannt, deren
Mitarbeiter routinemäßig und stur die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht verlangen.
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(Entstehung durch Teilungserklärung) handelt es sich zunächst um eine Ein-Personen-Gemein-
schaft mit dem Bauträger als einzigem Mitglied. Mit dieser Regelung vollzog die WEG-Reform
2020 einen fundamentalen Wechsel, denn nach der früheren Rechtslage entstand die (werdende)
Wohnungseigentümergemeinschaft erst mit der ersten Übergabe einer Wohnung an einen Erwerber.
Die Übergabe der ersten Wohnung ist aber auch jetzt noch von Bedeutung, denn dieser Vorgang
beendet das Stadium der Ein-Personen-Gemeinschaft (→ § 1 Rdn 18). Bis zur Übergabe der ersten
Wohnung bestimmt nur der Alleineigentümer/Bauträger die Geschicke der Gemeinschaft; er kann
als „Alleinherrscher“ nach Belieben „schalten und walten“. Das hat den Vorteil, dass auf diese
Weise die Wohnungseigentumsanlage bei Bezugsfertigkeit mit allen für die Bewirtschaftung erfor-
derlichen Verträgen ausgestattet sein kann; es besteht aber auch eine Missbrauchsgefahr. Die
Einzelheiten werden nachfolgend dargestellt.

Im Stadium der Ein-Personen-Gemeinschaft kann der Bauträger Beschlüsse fassen. Für die Be-
schlussfassung gelten (nur) theoretisch die „normalen“ gesetzlichen Anforderungen der §§ 23 ff.
WEG hinsichtlich Einberufung einer Versammlung und Ankündigung der Beschlussgegenstände.
Weil die „Ein-Personen-Versammlung“ zwangsläufig eine Universalversammlung (Vollversamm-
lung) sämtlicher Wohnungseigentümer darstellt, kann der Bauträger nämlich auf die Einhaltung der
Formalien verzichten21 und praktisch jederzeit und überall Beschlüsse fassen. Die Beschlussfassung
setzt – wie auch sonst – keine Grundbucheintragung und auch keinen anderweitigen „Publizitäts-
akt“ voraus. Teilweise wird zwar vertreten, in entsprechender Anwendung des § 23 Abs. 3 S. 1
WEG gelte für die Beschlüsse des Alleineigentümers das Gebot der Textform. Aber abgesehen
davon, dass die für eine Analogie erforderlichen Voraussetzungen (planwidrige Regelungslücke
und vergleichbare Interessenlage) nicht vorliegen dürften, würde sich an dem Problem der „Belie-
bigkeit“ der Beschlüsse nichts ändern. Denn weil der Bauträger den Beschluss zu einem beliebigen
Zeitpunkt fassen bzw. verschriftlichen kann, kann der vom Postulat der Textform bezweckte
Schutz der Gemeinschaft nicht erreicht werden. Bei Bedarf kann der Bauträger jederzeit ein
Beschlussprotokoll vorlegen; wann dieses gefertigt und ob und wann ein Beschluss wirklich gefasst
wurde, lässt sich nie beweisen. Der Rechtsschutz gegen Beschlüsse des Bauträgers gestaltet sich
einerseits schwierig, denn die Möglichkeit zur Erhebung einer Anfechtungsklage wird für die
Wohnungseigentümer oft wegen Ablaufs der einmonatigen Anfechtungsfrist (§ 45 S. 1 WEG) nicht
bestehen, sofern nicht Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wird (§ 45 Satz 2 WEG
i.V.m. §§ 233 ff. ZPO). Anderseits kann die Gemeinschaft Beschlüsse des Bauträgers, die ihr nicht
passen, einfach aufheben oder ändern. Es gibt für den Bauträger aber sowieso nur wenig Anlässe
für eine Beschlussfassung; insbesondere kann er in Vertretung der Gemeinschaft Verträge auch
ohne Beschluss abschließen (→ § 1 Rdn 15). Sinnvollerweise fasst der Bauträger vor dem Bezug
des Hauses nur die folgenden Beschlüsse: Verwalterbestellung, Wirtschaftsplan und ggf. Hausord-
nung.

▼
Muster 1.1: Beschlüsse des Alleineigentümers im WEG-Begründungsstadium

Protokoll der Beschlüsse für die Wohnungseigentümergemeinschaft Musterstr. 9a -9c,
71234 Musterstadt

1. Die X-Immobilien GmbH wird vom 1.12.2021 bis 31.7.2024 zum Verwalter bestellt. Die
Bestellung erfolgt auf der Grundlage des von der X-Immobilien GmbH angebotenen Verwalter-
vertrags vom 20.10.2021.

21 BeckOK WEG/Bartholome, WEG § 23 Rn 13; BeckOK WEG/Müller, § 9a Rn 72.

35

13

1.1

14



15

16

17

§ 1 Entstehung und Grundlagen des Wohnungseigentums

2. Es wird beschlossen, dass ab dem Bezug des Hauses Vorschüsse gemäß den Einzelwirt-
schaftsplänen für das Jahr 2021 (Druckdatum 22.9.2021) zu bezahlen sind. Die Vorschuss-
pflicht gilt in dieser Höhe so lange, bis erneut über Vorschüsse beschlossen wird. Die Vor-
schüsse sind bis zum dritten Werktag eines Monats zur Zahlung fällig. Für Ersterwerber gilt
folgende Sonderregelung: die Vorschusspflicht beginnt mit dem Tag der Übergabe der Woh-
nung, aber rückwirkend für den ganzen Monat, in dem die Wohnung übergeben wurde.

3. Es wird die Hausordnung beschlossen, die diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist.

Stuttgart, den 20.10.2021

Max Mustermann, Geschäftsführer der X-Treubau GmbH

Anlagen:
■ Verwaltervertrag
■ Wirtschaftsplan 2021
■ Hausordnung
▲

Im Stadium der Ein-Personen-Gemeinschaft kann der Bauträger nicht nur Beschlüsse fassen,
sondern auch im Außenverhältnis für die Gemeinschaft Rechtsgeschäfte vornehmen, insbesondere
Verträge abschließen. Auf diese Weise können alle für die Bewirtschaftung des Objekts erforder-
lichen Verträge zum Zeitpunkt des Bezugs bereits in Geltung gesetzt sein, wobei beispielhaft die
folgenden aufgeführt seien:
■ Versorgung mit elektrischem Strom, Heizung und Wasser,
■ Wartung der technischen Anlagen (Heizung, Aufzug, Garagenrolltor usw.),
■ Versicherungen,
■ Hausmeister und Verwalter,
■ Versorgungs- oder Heimverträge.

Der Abschluss der Verträge ist dem Bauträger in drei Varianten möglich:
■ Er schließt die Verträge einfach namens der Gemeinschaft ab. Die erforderliche Vertretungs-

macht verleiht ihm § 9b Abs. 1 S. 2 WEG: „Hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
keinen Verwalter, wird sie durch die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich vertreten.“ Weil
und solange die Gemeinschaft nur einen Eigentümer – den Bauträger – hat, vertritt dieser
(allein) die Gemeinschaft.

■ Er bestellt sich zum Verwalter und schließt danach in dieser Eigenschaft die Verträge namens
der Gemeinschaft ab. In diesem Fall verleiht ihm § 9b Abs. 1 S. 1 WEG die erforderliche
Vertretungsmacht.

■ Er fasst (auf einer Ein-Personen-Versammlung) Beschlüsse des Inhalts, dass bestimmte Verträge
abzuschließen sind. Vollzogen werden die Beschlüsse – je nachdem ob ein Verwalter bestellt
ist oder nicht – durch den Bauträger oder den Verwalter.

Die beiden letztgenannten Varianten stellen überflüssige „Umwege“ dar, weshalb es der Normalfall
sein dürfte, dass ein Bauträger Verträge i.S.d. ersten Variante abschließt.

Durch die Verträge wird faktisch nicht der Bauträger verpflichtet, sondern seine Käufer, die
werdenden bzw. künftigen Wohnungseigentümer. Die Möglichkeit der Alleinentscheidung provo-
ziert geradezu den Bauträger begünstigende Maßnahmen,22 weshalb sich die Frage nach dem
Schutz der Gemeinschaft vor ungünstigen Vertragskonditionen stellt. Was hindert den Bauträ-

22 Hügel/Elzer, § 9a Rn 36.
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§ 1A. Die Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft

ger daran, zum Nachteil der Gemeinschaft Verträge zu überteuerten Preisen und mit langen Laufzei-
ten abzuschließen? Das WEG enthält diesbezüglich keine Sonderregelungen. Der Gesetzgeber,
dessen Entwurfsbegründung zufolge die Ein-Personen-Gemeinschaft als Verbraucherin i.S.d. § 13
BGB anzusehen ist, sah hierfür unter Hinweis auf die verbraucherschützenden Vorschriften des
AGB-Rechts (§§ 305 ff. BGB) keine Notwendigkeit.23 Nach hier vertretener Auffassung ist der
Gesetzesbegründung in puncto „Verbrauchereigenschaft der Ein-Personen-Gemeinschaft“ zwar
zuzustimmen; die Frage ist aber umstritten und gerichtlich noch nicht entschieden.24 Und vor allem
reicht der durch die „Verbrauchereigenschaft“ bewirkte Schutz nicht sonderlich weit. Das AGB-
Recht kann gegen überzogene Preise nichts ausrichten, weil die Preisvereinbarung kontrollfrei ist
(→ § 10 Rdn 141). Ein gewisser Schutz ergibt sich (wenn die Verbrauchereigenschaft der Ein-
Personen-Gemeinschaft bejaht wird) aus der Regelung des § 309 Nr. 9a BGB, wonach die Laufzeit
von Liefer-, Dienst- oder Werkverträgen nicht mehr als zwei Jahre betragen kann; das gilt gem.
§ 310 Abs. 2 BGB aber nicht für Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversor-
gung. Ein echter Schutz der Gemeinschaft ergibt sich hingegen nur mittelbar bzw. „nachlaufend“
(statt vorbeugend) aus Ersatzansprüchen gegen den Bauträger. Den Bauträger als alleinigen
Wohnungseigentümer treffen nämlich wie jeden Wohnungseigentümer Treue- und Rücksichtnah-
mepflichten gegenüber der Gemeinschaft. Die Mitgliedschaft begründet eine schuldrechtliche Son-
derbeziehung nicht nur zwischen den Mitgliedern der Wohnungseigentümergemeinschaft, sondern
auch zwischen Mitglied und der Gemeinschaft (→ § 12 Rdn 9). Der Bauträger verwaltet im
Stadium seiner „Alleinherrschaft“ nur formal eigenes, der Sache nach aber treuhänderisch fremdes
Vermögen. Ihn trifft deshalb die Pflicht, keine für die Wohnungseigentümergemeinschaft objektiv
nachteiligen Verträge zu schließen, andernfalls er der Gemeinschaft gem. § 280 BGB auf Schadens-
ersatz haftet.25 Auch im sonstigen Gesellschaftsrecht ist es anerkannt, dass eine Haftung des
Alleingesellschafters gegenüber der Gesellschaft in Betracht kommt; die Pflichten des Alleingesell-
schafters gegenüber seiner Gesellschaft werden unter Einbeziehung berechtigter Interessen der
Gesellschaftsgläubiger bestimmt.26 Im vorliegenden Kontext sind die Interessen der Gemeinschaft
im Begründungsstadium nicht aus der eigennützigen Perspektive des Bauträgers, sondern aus der
Perspektive der späteren Wohnungseigentümer zu bestimmen. Im Falle ungünstiger Vertragsab-
schlüsse sind die der Gemeinschaft entstehenden Mehrkosten zu ersetzen, die sich aus einem
Vergleich mit einem Vertrag zu marktüblichen Konditionen ergeben; die Beweislast trifft im
Streitfall die Gemeinschaft. Gegenüber den Käufern trifft den Bauträger, resultierend aus den
jeweiligen Bauträgerverträgen, die gleiche Pflicht. Es darf aber nicht zu einer Verdoppelung der
Ansprüche kommen, weshalb eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft gem. § 9a
Abs. 2 WEG anzunehmen ist; im Rechtssinne ist nämlich eine einheitliche Rechtsverfolgung
erforderlich.

2. Erstbezug und Entstehung der werdenden Gemeinschaft

Die Ein-Personen-Gemeinschaft („Alleinherrschaft“ des Bauträgers) endet mit der Übergabe der
ersten Wohnung an einen Käufer, wie sich aus § 8 Abs. 3 WEG ergibt: „Wer einen Anspruch auf
Übertragung von Wohnungseigentum gegen den teilenden Eigentümer hat, der durch Vormerkung
im Grundbuch gesichert ist, gilt gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und den

23 RegE WEMoG, BR-Drucks 168/20, 49; Beschlussempfehlung BR-Drucks 19/22634, 42.
24 Dagegen z.B. Becker/Schneider, ZfIR 2020, 293; Hügel/Elzer, § 9a Rn 44.
25 Ausführlich Greiner, Die Ein-Personen-Gemeinschaft, ZWE 2022, 237. Einschlägige Gerichtsentscheidungen sind

noch nicht bekannt geworden.
26 BGH v. 13.12.2007 – IX ZR 116/06, NZI 2008, 238, Rn 10; BGH v. 6.11.2018 – II ZR 199/17, NZI 2019, 289,

Rn 37; Altmeppen, GmbHG, 10. Aufl. 2021, § 13 Rn 58.

37

18



19

1.2

20

§ 1 Entstehung und Grundlagen des Wohnungseigentums

anderen Wohnungseigentümern anstelle des teilenden Eigentümers als Wohnungseigentümer, so-
bald ihm der Besitz an den zum Sondereigentum gehörenden Räumen übergeben wurde.“ Das
Gleiche gilt (in analoger Anwendung), wenn eine Gemeinschaft nicht durch Teilungserklärung,
sondern durch Teilungsvertrag entstand, sofern es sich der Sache nach um ein Bauträgerobjekt
handelt.27 Eine zeitliche Grenze gibt es nicht; jeder Erwerb vom Bauträger wird erfasst, unabhängig
davon, wie viel Zeit seit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher oder dem Eigentumserwerb
anderer Erwerber vergangen ist.28 Mit dieser Regelung griff der Gesetzgeber der WEG-Reform
2020 das von der Rechtsprechung entwickelte Rechtsinstitut der „werdenden Wohnungseigentü-
mer“ auf; diese Rechtsschöpfung war früher erforderlich, um den Anwendungsbereich des WEG
in die Phase zwischen Bezug des Hauses und der Eintragung des ersten Erwerbers vorzuverlagern.29

Nach jetziger Rechtslage besteht eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit voller Geltung aller
Bestimmungen des WEG – wie oben erwähnt – schon vom frühest möglichen Zeitpunkt an,
nämlich mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher. Die Sonderstellung der vormerkungsberech-
tigten Käufer, denen ihre Wohnung übergeben wurde („werdende Wohnungseigentümer“) bleibt
aber bestehen und ist jetzt gesetzlich fundiert. Werdende Wohnungseigentümer sind „echten“
Eigentümern gleichgestellt. Sie sind zu einer WEG- Versammlung einzuladen und dort stimmbe-
rechtigt,30 sind ggf. zur Anfechtung von Beschlüssen befugt bzw. sind Beklagte, wenn ein anderer
(werdender) Miteigentümer anficht. Sie müssen deshalb in der vom Verwalter zu führenden Eigen-
tümerliste, die z.B. bei einer Beschlussanfechtungsklage dem Gericht vorzulegen ist, aufgeführt
sein. Sie können ferner z.B. den Anspruch auf Erstherstellung geltend machen.31 Sie haben ebenso
die einen Wohnungseigentümer treffenden Pflichten, insbesondere die Zahlungspflichten gemäß
Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung; der Bauträger ist nicht – auch nicht subsidiär, als Gesamt-
schuldner o.ä. – zahlungspflichtig.32 Wird das Hausgeld nicht bezahlt, können sich Schwierigkeiten
bei der Durchsetzung titulierter Rückstände ergeben, denn der Hausgeldschuldner (Erwerber) ist
nicht zugleich der Eigentümer (das ist der Bauträger). Deshalb scheidet nach (abzulehnender)
Auffassung des BGH, der den dinglichen Charakter der Hausgeldrückstände verneint (→ § 8
Rdn 43), die Immobiliarvollstreckung (Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung) in dieser
Situation aus (→ § 9 Rdn 38).

In praktischer Hinsicht empfiehlt sich, sofern Bauträger und Erstverwalter (wie es der Normalfall
sein wird) einvernehmlich zusammenarbeiten, vor dem Bezug der Anlage i.S. e. „Starthilfe“ für
die ordnungsmäßige Verwaltung ein Begrüßungs- und Informationsschreiben des Verwalters an
die Käufer.

▼
Muster 1.2: Begrüßungsschreiben des Erstverwalters

Sehr geehrte Frau Maier, sehr geehrter Herr Maier,

in Kürze wird Ihnen Ihre Wohnung bezugsfertig übergeben werden. Hierzu erhalten Sie noch
ein separates Anschreiben der X-Treubau GmbH.

Wir sind von der X-Treubau GmbH als erster Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz
bestellt worden; den Verwaltervertrag finden Sie im Anhang. Auf der Grundlage des Wohnungs-

27 BGH v. 26.2.2021 – V ZR 33/20, ZMR 2021, 595; LG Frankfurt/M. v. 12.12.2019 – 13 S 106/18, ZMR 2020, 139.
Die Fortgeltung dieser Rspr. nach der WEG-Reform ist str. Dafür (wie hier) z.B. Reif, ZWE 2021, 35.

28 RegE WEMoG, BR-Drucks 168/20, 48.
29 Siehe zuletzt BGH v. 14.2.2020 – V ZR 159/19, ZMR 2020, 673.
30 LG Frankfurt/M. v. 14.1.2021 – 13 S 18/20, ZWE 2021, 320.
31 BGH v. 23.6.2017 – V ZR 102/16, ZMR 2017, 818, Rn 6 zur Erstherstellung.
32 BGH v. 8.12.2017 – V ZR 82/17, ZMR 2018, 341, Rn 21.
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§ 1A. Die Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft

eigentumsgesetzes sind wir für die ordnungsgemäße Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums zuständig. Im Einzelnen bedeutet das, dass wir die kaufmännische, technische und
rechtliche Betreuung der Immobilie im Rahmen der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung,
der Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft, den vertraglichen Regelungen und der gesetzli-
chen Vorschriften durchführen. Damit wir mit Ihnen bestmöglich zusammenarbeiten können,
bitten wir Sie, den beigefügten Eigentümer-Fragebogen auszufüllen und diesen, gerne auch
per E-Mail, an uns zurückzusenden.

Zur Finanzierung der gemeinschaftlichen Ausgaben bezahlen die Wohnungseigentümer Vor-
schüsse (auch „Hausgeld“ genannt). Die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Vorschüsse entneh-
men Sie bitte Ihrem beigefügten Einzelwirtschaftsplan. Das Hausgeld ist für den ganzen Monat
zu zahlen, in dem Ihnen Ihre Wohnung übergeben wird. Auf der Grundlage von § 7 Abs. 2 der
Teilungserklärung sind Sie gehalten, uns für den Einzug der Forderungen der Gemeinschaft
eine entsprechende Einzugsermächtigung zu erteilen. Wir bitten Sie deshalb, das beigefügte
Formular bis zum 30.11.2021 unterschrieben an uns zurückzusenden (gerne per Fax oder per
E-Mail mit angehängtem Scan bzw. Foto). Sie stellen dadurch die Zahlungsfähigkeit Ihrer
Gemeinschaft sicher.

Etwaige Adressenänderungen und Mieterwechsel bitten wir, uns in Textform mitzuteilen.

Nachstehend erhalten Sie weitere Informationen, die für Ihre Wohnungseigentumsanlage von
Bedeutung sind:
■ Es werden grundsätzlich gleiche Namensschilder am Klingeltableau, an den Briefkästen

und an den Wohnungstüren angebracht. Senden Sie das beiliegende Bestellformular bitte
entsprechend ausgefüllt an uns zurück.

■ Die X-Treubau GmbH hat am 20.10.2021 einige Beschlüsse zur Verwaltung des Objekts
gefasst, unter anderem über unsere Bestellung und über die Hausordnung. Sie finden das
Beschlussprotokoll in der Anlage.

■ Die X-Treubau GmbH hat ferner folgende Verträge zur Bewirtschaftung des Objekts abge-
schlossen:
– Stromversorgung (Allgemeinstrom): Stadtwerke Musterstadt,
– Wohngebäudeversicherung (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarschäden,

Leitungswasserschäden) bei der Arroganz Versicherung AG,
– Flink&Fleißig GmbH, Hausmeisterleistungen.

Alle Unterlagen werden Sie später im Ihrem Eigentümerportal im Internet unter der Adresse
www.xyz.de finden. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Übergabe der Wohnung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Eigentumswohnung und hoffen auf eine gute und
dauerhafte Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
■ Beschlussprotokoll vom 20.10.2021
■ Einzelwirtschaftsplan für Ihre Wohnung
■ Einzugsermächtigung für Hausgeld
■ Bestellformular für Klingelschilder
■ Eigentümer-Fragebogen
▲
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Wenn der Erstbezug und die Verwaltung so einvernehmlich und geordnet beginnt wie vorstehend
vorgeschlagen, hat der Verwalter nach dem Bezug der Anlage keine Schwierigkeiten mit der
Feststellung, wer zum Kreis der werdenden Eigentümer gehört. Es kann aber auch ganz anders
laufen; manchmal werden Verwalter vom Bauträger nicht oder nicht ausreichend informiert. Im
Vorfeld der WEG-Reform 2020 wurde deshalb vielfach gefordert, dass der Bauträger gesetzlich
dazu verpflichtet werden müsse, dem Verwalter mitzuteilen, wann und an welche Personen Woh-
nungen übergeben wurden; der Gesetzgeber hat aber keine derartigen Regelungen in das Gesetz
aufgenommen. Der Verwalter ist also darauf angewiesen, dass ihm der Bauträger freiwillig die
erforderlichen Informationen gibt oder dass sich die „werdenden Eigentümer“ von sich aus bei
ihm melden. Denn der Verwalter muss entscheiden, wer zu einer Versammlung einzuladen ist oder
gegen wen etwaige Hausgeldrückstände einzuklagen sind; jeweils stellt sich die Frage: Bauträger
oder Wohnungserwerber? Der BGH33 hat hierzu folgende Empfehlungen gegeben: „Hat der
Erwerber die Wohnung bereits bezogen, kann der Verband grundsätzlich von einer erfolgten
Übergabe ausgehen. Nur wenn der Bauträger seinerseits plausible Gründe dafür mitteilt, dass der
Einzug ohne vorherige Übergabe erfolgt ist, ist im Zweifel die Grundbucheintragung maßgeblich
und infolgedessen der Bauträger weiterhin als Wohnungseigentümer anzusehen. Ist die Wohnung
noch nicht bezogen, ist schon die Besitzbegründung durch den Erwerber als solche nach außen
nicht ohne weiteres erkennbar. Es obliegt den Parteien des Bauträgervertrags, dem Verband eine
schon im Vorfeld des Einzugs erfolgte einvernehmliche Übergabe mitzuteilen. Im Zweifel ist auch
hier die Grundbucheintragung maßgeblich und der Bauträger als Wohnungseigentümer anzusehen.
Bei einer gegen ihn gerichteten Zahlungsklage hat der Bauträger darzulegen und unter Beweis zu
stellen, dass die Voraussetzungen vorliegen, unter denen ein Übergang der mitgliedschaftlichen
Stellung auf den Erwerber anzunehmen ist.“

Praxistipp

Bei Hausgeldrückständen wird im Zweifel der Bauträger verklagt und dem Erwerber gegen-
über eine Streitverkündung (§ 72 ZPO) ausgesprochen. Die Streitverkündung sorgt für finale
Klarheit, denn wenn die Klage gegen den Bauträger mit der Begründung abgewiesen werden
sollte, er sei wegen erfolgter Übergabe der Wohnung an den Erwerber nicht mehr zahlungs-
pflichtig, steht für den Folgeprozess gegen den Erwerber dessen Zahlungspflicht bereits fest.
Und falls – andersherum – einmal der Erwerber als „werdender Eigentümer“ verklagt wird,
sollte (bei unsicherer Rechtslage) dem Bauträger der Streit verkündet werden.

III. Eigentümerwechsel außerhalb der Begründungsphase

Wenn es nicht um den ersten Verkauf einer Wohnung vom Bauträger an einen Ersterwerber geht,
gelten für den Eigentümerwechsel völlig andere Grundsätze. Jetzt kommt es ohne Sonderregelung
nur auf den Zeitpunkt der Grundbucheintragung an. Erst mit der Umschreibung im Wohnungs-
grundbuch hat der Erwerber innerhalb der Gemeinschaft originäre Rechte und Pflichten.34 Der
Erwerber ist demnach insbesondere nicht verpflichtet, vor der Eigentumsumschreibung Hausgeld
an die Gemeinschaft zu bezahlen. Wenn im Verhältnis zwischen Verkäufer und Erwerber – wie
üblich – davon abweichende interne Vereinbarungen getroffen werden, haben diese jedenfalls in
Bezug auf die Pflichten des Erwerbers gegenüber der Gemeinschaft keine Auswirkung (→ § 8
Rdn 41).

33 BGH v. 11.12.2015 – V ZR 80/15, NZM 2016, 266.
34 BGH v. 1.12.1988 – V ZB 6/88, NJW 1989, 1087.
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Hinsichtlich der Rechte der Erwerber, z.B. in Bezug auf das Stimmrecht, ist der vorerwähnte
Grundsatz (Maßgeblichkeit der Grundbucheintragung) allerdings im Ergebnis weniger bedeutsam,
als es auf den ersten Blick aussieht. Denn üblicherweise wird (rechtlich zulässig) der Erwerber im
Kaufvertrag ermächtigt, mit dem Stichtag des Besitzübergangs das Stimmrecht des Verkäufers in
etwaigen Eigentümerversammlungen auszuüben,35 womit die Befugnis einhergeht, ggf. in Prozess-
standschaft Beschlüsse anzufechten (→ § 13 Rdn 39). Nach Auffassung des KG ist diese Ermächti-
gung sogar ohne ausdrückliche Vereinbarung im Kaufvertrag regelmäßig anzunehmen.36 Im Ergeb-
nis hat ein Erwerber somit im Normalfall schon mit dem Abschluss des Kaufvertrags – also aus
abgeleitetem Recht – noch vor der Eigentumsumschreibung praktisch alle Rechte eines eingetrage-
nen Eigentümers.

B. Die Wohnungseigentümergemeinschaft als rechtsfähiger Verband

Hintergrund: Nach der gesetzlichen Konzeption in § 1 Abs. 2 WEG handelt es sich beim Woh-
nungseigentum um eine Mischung von Alleineigentum und Bruchteilseigentum. Eine Gemein-
schaft der Bruchteilseigentümer (Bruchteilsgemeinschaft gem. § 1008 BGB), die wiederum einen
Unterfall der „Gemeinschaft“ gem. §§ 741 ff. BGB darstellt, besitzt als solche keine Rechtsfähig-
keit. Deshalb war es jahrzehntelang eine unumstößliche Gewissheit, dass die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft eine sachenrechtlich geprägte, besonders ausgestaltete Bruchteilsgemeinschaft sei,
der keine Rechtsfähigkeit zukomme. Die fehlende Rechtsfähigkeit hatte allerdings einige praktische
und dogmatische Probleme zur Folge. So war der Übergang gemeinschaftlicher Verträge auf neu
eintretende Miteigentümer bzw. das Ausscheiden ehemaliger Miteigentümer schwer zu begründen.
Der BGH gestaltete deshalb 2005 in einem „rechtsfortbildenden“ Urteil die Rechtslage grundlegend
um und erklärte die Wohnungseigentümergemeinschaft für rechtsfähig, soweit sie bei der Verwal-
tung des gemeinschaftlichen Eigentums am Rechtsverkehr teilnimmt; der BGH nannte dies „Teil-
rechtsfähigkeit“. Die Wohnungseigentümergemeinschaft sei zwar keine juristische Person, aber
ein Verband sui generis (d.h. „eigener Art“), „eine Personenmehrheit, die durch Gesetz zu einer
Organisation zusammengefasst ist“.37 Der Gesetzgeber der WEG-Novelle 2007 griff die BGH-
Entscheidung auf und statuierte in § 10 Abs. 6 S. 1 WEG a.F. die Rechtsfähigkeit der WEG, in
Übernahme der Vorgaben des BGH allerdings beschränkt auf „die Verwaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums“. Diese Beschränkung der Rechtsfähigkeit auf den Verbandszweck warf indes
kaum zu lösende Fragen auf, weshalb sich schließlich die Erkenntnis durchsetzte, dass der Begriff
und die Vorstellung einer Teilrechtsfähigkeit inhaltsleer und verzichtbar sei.38

Der Gesetzgeber griff die Kritik am Konzept der „Teilrechtsfähigkeit auf und statuierte im Zuge
der WEG-Reform 2020 in § 9a Abs. 1 WEG erneut die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, diesmal aber ohne die frühere Beschränkung auf den Verbandszweck; insofern ließ
der sprichwörtliche „Federstrich des Gesetzgebers“ eine ganze Reihe von Problemen Makulatur
werden. Die Gemeinschaft steht jetzt strukturell einer juristischen Person gleich. Sie kann gem.
§ 9a Abs. 1 WEG Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen und vor Gericht klagen und
verklagt werden und ist prozesskostenhilfefähig.39 Die Zwangsvollstreckung gegen die Gemein-
schaft und die beschränkte akzessorische Haftung der Miteigentümer für Gemeinschaftsschulden

35 OLG Celle v. 14.2.2002 – 4 W 6/02, ZWE 2002, 474.
36 KG v. 18.2.2004 – 24 W 126/03, ZMR 2004, 460.
37 BGH v. 2.6.2005 – V ZB 32/05, ZMR 2005, 547.
38 Vorauflage 2017, § 1 Rn 19; Bärmann/Suilmann, § 10 Rn 209; Armbrüster, NZG 2017, 441.
39 BGH v. 21.3.2019 – V ZB 111/18, ZMR 2019, 514. Voraussetzung ist aber wegen § 116 S. 1 Nr. 2 ZPO, dass kein

Mitglied der WEG zur Aufbringung der Kosten in der Lage ist; deshalb wird eine Bewilligung die Ausnahme bleiben.
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§ 1 Entstehung und Grundlagen des Wohnungseigentums

werden unten (→ § 12 Rdn 26 ff.) behandelt. Die Gemeinschaft ist Verbraucherin i.S.v. § 13
BGB, wenn ihr mindestens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck
abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit dient40 –
also im Normalfall. Umstritten ist allerdings die Verbrauchereigenschaft im Stadium der Ein-
Personen-Gemeinschaft (→ § 1 Rdn 17). Konsequenz der Verbrauchereigenschaft ist insbesondere
der stärkere Schutz des AGB-Rechts beim Abschluss von Verträgen. Die Verwaltung obliegt nicht
mehr, wie früher, den Eigentümern (oder dem Verwalter), sondern gem. § 18 Abs. 1 WEG der
Gemeinschaft.

Neben der Wohnungseigentümergemeinschaft gibt es nach wie vor die davon zu unterscheidende
Bruchteilsgemeinschaft der Miteigentümer des Gemeinschaftseigentums. Das Nebeneinander die-
ser beiden Gemeinschaften wirft dogmatisch schwierige Fragen auf, deren praktische Bedeutung
aber gering ist, da die Bruchteilsgemeinschaft in der Praxis keine Rolle spielt.

Gem. § 9a Abs. 1 WEG führt die Gemeinschaft die Bezeichnung „Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer“ oder „Wohnungseigentümergemeinschaft“, gefolgt von der bestimmten Angabe des
gemeinschaftlichen Grundstücks. Die Abkürzung „WEG“ ist üblich; auch die Abkürzung „GdWE“
(Gemeinschaft der Wohnungseigentümer) wird verwendet. Die Angabe der postalischen Anschrift
(z.B. WEG, Heinestraße 12, 75324 Musterstadt) ist ausreichend.41 In diesem Buch wird – entspre-
chend dem üblichen Sprachgebrauch – die Wohnungseigentümergemeinschaft kurz als Gemein-
schaft, WEG oder – in Anlehnung an das Gesellschaftsrecht – als Verband bezeichnet, worunter
man eine durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung verfasste mitgliedschaftliche Personenvereini-
gung versteht, die ihren Mitgliedern gegenüber organisatorisch verselbstständigt ist.

Die Stellung des Verwalters entspricht derjenigen der Geschäftsleiter anderer Verbände, insbes.
der eines GmbH-Geschäftsführers. Gem. § 9b Abs. 1 WEG vertritt er die Gemeinschaft gerichtlich
und außergerichtlich. Im Gegensatz zur Rechtslage vor der WEG-Reform 2020 ist die Vertretungs-
macht (fast) unbeschränkt und im Außenverhältnis (fast) unbeschränkbar (→ § 10 Rdn 303). Hand-
lungen des Verwalters sind im Rechtssinne solche der Gemeinschaft. Zwischen dem Verwalter und
den einzelnen Wohnungseigentümern bestehen keine direkten Rechtsbeziehungen mehr (→ § 6
Rdn 1).

Für das Vermögen der Gemeinschaft (Gemeinschaftsvermögen oder Verbandseigentum) gelten
gem. § 9a Abs. 3 WEG die §§ 18, 19 Abs. 1 und 27 entsprechend. Zum Gemeinschaftsvermögen
gehören die von der Gemeinschaft angeschafften Sachen sowie die eingenommenen Gelder, insbe-
sondere also die Erhaltungsrücklage. Soweit die Gemeinschaft Geld als Ersatzleistung für Schäden
am Gemeinschaftseigentum vereinnahmt hat, wird teilweise die Anlage eines „zweiten Verwal-
tungsvermögens“ gefordert, weil derartiges Geld nicht mit dem Verbandsvermögen vermengt
werden dürfe; diese Auffassung hat sich aber zu Recht nicht durchgesetzt.42 Nicht zum Gemein-
schaftsvermögen gehört (für den Laien überraschend) das Grundstück bzw. das Gebäude. Grund-
stück und Gebäude sind gem. § 1 Abs. 5 WEG Gemeinschaftseigentum; daran sind die Wohnungs-
eigentümer (nicht die Gemeinschaft) als Bruchteilseigentümer beteiligt. Die Verwaltungsbefugnis
liegt gem. § 18 Abs. 1 WEG aber allein bei der Gemeinschaft, die insofern fremdes Vermögen (das
der Wohnungseigentümer) verwaltet; näher dazu im folgenden Text.

Als Bruchteilseigentümer müssten die Wohnungseigentümer gem. § 1011 BGB eigentlich alle im
(Mit-)Eigentum wurzelnden Ansprüche alleine geltend machen können. Das aber vertrüge sich

40 BGH v. 25.3.2015 – VIII ZR 243/13, ZMR 2015, 563.
41 OLG Rostock v. 20.8.2013 – 3 W 72/13, ZWE 2014, 122.
42 Ablehnend z.B. Lehmann-Richter in: Riecke/Schmid, § 10 Rn 360; Bärmann/Suilmann, § 10 Rn 287.
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§ 1B. Die Wohnungseigentümergemeinschaft als rechtsfähiger Verband

nicht mit dem Umstand, dass der einzelne Eigentümer Teil einer Gemeinschaft ist, deren Aufgabe
gem. § 18 Abs. 1 WEG in der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums besteht. Das Gesetz
sieht deshalb eine Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche vor. Bis zur WEG-Reform 2020 wurde
zwischen originär gemeinschaftsbezogenen („geborenen“) und übertragenen („gekorenen“) Rech-
ten unterschieden; erstere konnte von vornherein nur die Gemeinschaft geltend machen, letztere
konnte die Gemeinschaft erst nach entsprechender Beschlussfassung („Vergemeinschaftung“) gel-
tend machen. Das aktuelle Gesetz führt diese Differenzierung nicht fort. Jetzt gilt § 9a Abs. 2
WEG: „Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer übt die sich aus dem gemeinschaftlichen
Eigentum ergebenden Rechte sowie solche Rechte der Wohnungseigentümer aus, die eine einheit-
liche Rechtsverfolgung erfordern, und nimmt die entsprechenden Pflichten der Wohnungseigentü-
mer wahr.“ Die Wohnungseigentümer sind insoweit von der Ausübung ihrer Rechte bzw. Wahrneh-
mung ihrer Pflichten ausgeschlossen, denn die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums
obliegt nach § 18 Abs. 1 WEG allein der Gemeinschaft, nicht mehr den Wohnungseigentümern. Die
wichtigsten Fallgruppen, in denen die Gemeinschaft zuständig ist, werden nachfolgend aufgeführt.

Aktive Geltendmachung von Ansprüchen:
■ Schadensersatzansprüche (§ 823 BGB) wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums

(→ § 12 Rdn 7).
■ Beseitigungsansprüche (§§ 1004, 823 BGB) in Bezug auf unzulässige Baumaßnahmen durch

Miteigentümer oder Dritte.
■ Unterlassungsansprüche gegen Miteigentümer in Bezug auf Störungen des Gemeinschafts-

eigentums wie bspw. vereinbarungswidrige Nutzungen (→ § 3 Rdn 58).
■ Öffentlich-rechtliche Abwehransprüche gegen Baumaßnahmen auf einem Nachbargrund-

stück, die das Gemeinschaftseigentum beeinträchtigen (→ § 4 Rdn 172).
■ Erfüllung von Verpflichtungen, die im Außenverhältnis alle Wohnungseigentümer gleicherma-

ßen treffen und nach der Interessenlage ein gemeinsames Vorgehen erfordern.43 Anwendungs-
fälle: Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Pflichten (Brandschutz und dgl. → § 6 Rdn 26);
Wahrnehmung der vom Gemeinschaftseigentum ausgehenden Verkehrssicherungspflichten
(→ § 12 Rdn 41).

■ Passive Zuständigkeit:
Bei Verpflichtungen, die im Außenverhältnis alle Wohnungseigentümer gleichermaßen treffen,
besteht analog zur aktiven Wahrnehmungsbefugnis eine passive Wahrnehmungsbefugnis bzw.
passive Prozessstandschaft der Gemeinschaft. Ansprüche, die sich „eigentlich“ gegen die Mit-
eigentümer richten, müssen deshalb gegen die WEG durchgesetzt werden. Anwendungsfälle:

■ Zivilrechtliche Störerhaftung:
Will sich ein Grundstücksnachbar gegen Störungen seines Grundstücks wehren, die vom WEG-
Grundstück ausgehen (Grenzüberschreitung, Überhang usw.), muss er seine Beseitigungs- und
Unterlassungsansprüche (§ 1004 BGB) gegen die Gemeinschaft richten.44

■ Öffentlich-rechtliche Störerhaftung:
Bei Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Bestimmungen kann eine Behörde eine Ordnungsver-
fügung gegen die WEG richten. Anwendungsfälle sind die Verwendung ungeeichter Zähler
(→ § 8 Rdn 79) und Verstöße gegen die Vorgaben der Trinkwasserverordnung mit der Folge von

43 BGH v. 14.2.2014 – V ZR 100/13, ZMR 2014, 557.
44 BGH v. 11.12.2015 – V ZR 180/14, ZWE 2016, 252; LG Berlin v. 3.9.2014 – 8 O 258/12, Rn 29. Die daneben

eventuell bestehende Haftung einzelner Miteigentümer als Handlungsstörer bleibt unberührt (zutr. Becker, ZWE 2016,
255; vom BGH offen gelassen).
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Legionellenbildung.45 Häufig ist die Ursache für Legionellenbildung im unsachgemäßen Gebrauch
des Sondereigentums zu finden. Nach den – bislang wenig bekannten – einschlägigen Regelwerken
müssen alle „Zapfstellen“ (Wasserhähne) einer Wohnung mindestens einmal in 78 Stunden betätigt
werden; dagegen wird – nicht nur, aber vor allem bei längerer Abwesenheit des Wohnungsnutzers –
regelmäßig verstoßen. In solchen Fällen „büßt“ die Gemeinschaft für das Fehlverhalten der Sonder-
eigentümer. Technische Abhilfe kann eine automatische „Spülstation“ schaffen. Die von einzelnen
Sondereigentümern verschuldeten Kosten können diesen gem. § 16 Abs. 2 S. 2 WEG auferlegt
werden (→ § 8 Rdn 103).

■ Ersatzansprüche von Miteigentümern:
Die Gemeinschaft ist passivlegitimiert für Ansprüche nach einer „Aufopferung“ gem. § 14 Abs. 3
WEG (→ § 6 Rdn 66); infolge einer Notgeschäftsführung gem. § 18 Abs. 3 WEG (→ § 12 Rdn 24);
im Zuge des Gesamtschuldnerausgleichs (wenn z.B. ein Wohnungseigentümer vom kommunalen
Versorgungsbetrieb wegen der Entgelte für Abfall und Wasser gesamtschuldnerisch in Anspruch
genommen wurde → § 12 Rdn 36).

Ansprüche nach der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten (→ § 12 Rdn 43).

Die einzelnen Wohnungseigentümer können in eigener Kompetenz folgende Ansprüche geltend
machen:
■ Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche wegen Störungen ihres Sondereigentums (→ § 3

Rdn 58, § 4 Rdn 116).
■ (Primäre) Mängelrechte gegen den Bauträger (→ § 5 Rdn 34).

C. Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum

I. Grundlagen

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit einem Anteil
am Gemeinschaftseigentum (§ 1 Abs. 2 WEG). Nach der gesetzlichen Grundstruktur steht das
gesamte Objekt (Grundstück und Gebäude) im Gemeinschaftseigentum; Sondereigentum ist nur,
was ausdrücklich und wirksam als solches bestimmt wurde. In der Teilungserklärung werden
bestimmte „Räume“ (worunter prinzipiell „kubische“, von Boden, Decke und Wänden umschlos-
sene „Gebilde“ zu verstehen sind46) und ggf. auch Grundstücksflächen dem Sondereigentum zuge-
wiesen. Die Möglichkeit, an Grundstücksflächen (Freiflächen) sowie an Stellplätzen Sondereigen-
tum zu begründen, besteht erst seit der WEG-Reform 2020. Das Sondereigentum an den Räumen
umfasst zunächst einmal deren „Luftraum“. Welche Gebäudebestandteile innerhalb der Räume
dem Gemeinschaftseigentum zugehören und welche dem Sondereigentum, ergibt sich reichlich
„verklausuliert“ aus § 5 Abs. 1 und 2 WEG (→ § 1 Rdn 37). Die eigentumsrechtliche Zuordnung
der Gebäudebestandteile ist wegen der mit dem Eigentum verbundenen Verwaltungszuständigkeit
und Kostenlast von Interesse. Gemeinschaftseigentum wird von der Gemeinschaft auf Gemein-
schaftskosten erhalten (§§ 19 Abs. 2 Nr. 2, 16 Abs. 2 S. 1 WEG), Sondereigentum vom jeweiligen
Sondereigentümer. Die früher hochwichtige Zuordnung hat ihre Bedeutung nach aktuellem Recht
allerdings weitgehend verloren, denn die Kostenlast kann nunmehr gem. § 16 Abs. 2 S. 2 WEG
unabhängig von den Eigentumsverhältnissen mit einfachem Mehrheitsbeschluss geregelt werden.

45 VG Würzburg v. 25.11.2015 – W 6 K 14.324, ZMR 2016, 241; OVG Münster v. 25.6.2015 – 13 B 452/15, ZWE
2016, 55; OVG Saarlouis v. 3.9.2014 – 2 B 318/14, NZM 2014, 913.

46 OLG Hamm v. 5.1.2016 – 15 W 398/15, ZMR 2016, 300, Rn 21.

44




